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SEKTIONEN
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Les CFF ont dû agrandir la gare de Stadelhofen pour
l'exploitation du «S-Bahn». Avec son droit de recours en
réserve, le «Heimatschutz» a pu obtenir une solution qui
sauvegarde le charme de l'ancien bâtiment et de sa situation
urbanistique, tout en répondant aux besoins du trafic.

in heutiger Formensprache auf
die Eleganz des Bahnhofgebäudes.

Zur Beschwerde befugt
In seinem Urteil über eine
Verwaltungsgerichtsbeschwerde
des Heimatschutzes stellte das

Bundesgericht fest, die Erteilung

von Ausnahmebewilligungen

ausserhalb der
Bauzonen aufgrund von Art. 24
des Bundesgesetzes über die
Raumplanung RPG sei als
Erfüllung einer Bundesaufgabe
durch die Kantone zu betrachten

und unterliege deshalb der
Beschwerdebefugnis der
gesamtschweizerischen
Schutzorganisation nach Art. 12 des

Bundesgesetzes über den Natur-

und Heimatschutz NHG.
Den Anlass dazu bildete die

Baubewilligung für einen
Antennenturm der PTT auf dem
Höhronen im Kanton Schwyz.
Im Weiterzug der Einsprache
trat der Regierungsrat auf die
Beschwerde nicht ein mit der
Begründung, Raumplanung sei

keine Bundesaufgabe. Dem
hielt das Bundesgericht entgegen,

beispielsweise auch die
Erteilung von Rodungs- und
fischereirechtlichen Bewilligungen

durch die Kantone sei in
der Rechtsprechung als Erfüllung

einer Bundesaufgabe
anerkannt. Somit sei auch die
Beschwerdebefugnis der Natur-
und Heimatschutzorganisationen

nach Art. 12 NHG gegeben,

wenn diese eine Verletzung

ihrer Anliegen durch die
Erteilung einer Ausnahmebewilligung

geltend machten.

Zürcher Heimatschutz

^lw3llPi «fidili*BPwITwlii

Der Zürcher Heimatschutz hat den SBB, der
kantonalen Baudirektion und dem Bauamt II der
Stadt Zürich vorgeschlagen, ihn bei der Vorbereitung

von Architekturwettbewerben beizuziehen.
Die Antworten sind unterschiedlich ausgefallen.

Bekanntlich sind
Architekturwettbewerbe ein probates Mittel

zur Beschaffung hochwertiger

Projektvorschläge für
wichtige Architekturaufgaben.
Allerdings stellen schon die
Wettbewerbsprogramme in
ganz entscheidender Weise die
Weichen im Hinblick auf
bestimmte Eigenschaften der
betreffenden Vorhaben, und der
Zürcher Heimatschutz meint,
er könne einen um so konstruktiveren

Beitrag leisten, je
früher er beigezogen werde.
Die Kreisdirektion III der SBB
hat auf das Schreiben des
Zürcher Heimatschutzes hin mit
diesem sofort einen ersten
Besprechungstermin vereinbart.
Die kantonale Baudirektion
und das Bauamt II der Stadt
Zürich lehnten eine Mitwirkung

des Heimatschutzes bei
der Vorbereitung von Wettbewerben

mit Hinweis auf die in
ihren Verwaltungen vorhandenen

Kompetenzen freundlich
dankend ab. Die von den beiden

Behörden geäusserte
Befürchtung eines Präjudizes
zugunsten anderer ideeller
Gruppierungen ist theoretisch, weil
der Zürcher Heimatschutz die
einzige rekursberechtigte
kantonale Vereinigung ist, die sich
mit Baukultur befasst.

Der Schweizer Heimatschutz
wurde kürzlich im Zusammenhang

mit der Projektierung
eines neuen Antennenturms auf
dem Bantiger bei Bern von den
PTT zur Mitarbeit am
Wettbewerbsprogramm beigezogen
und durfte an der Erarbeitung
eines sehr erfreulichen Projektes

mitwirken. Der Zürcher

Heimatschutz hofft, die für
Baukultur zuständigen Instanzen

der Stadt und des Kantons
hätten in dieser Sache noch
nicht das letzte Wort gesprochen.
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Am Donnerstag, 30. April 1992,
findet die diesjährige
Generalversammlung der Vereinigung
Zuger Heimatschutz statt, und
zwar 18.30 Uhr im Theater im
Burgbachkeller, St.-Oswalds-
Gasse 3, in Zug. Anschliessend
offeriert der Heimatschutz
einen Apéro. Um 20 Uhr beginnt
Professor Dr. Georg Morsch,
Institut für Denkmalpflege an
der ETH Zürich, seinen öffentlichen

Vortrag über die brisanten

Themen der baulichen
Verdichtung. Mitglieder und
Freunde der Vereinigung sind
herzlichst eingeladen.

Sektion
Appenzell AR

Benedikt Loderer, Stadtwanderer

und Architekturkritiker, ist
Referent an der
Hauptversammlung vom 2. Mai 1992,
14 Uhr im Kursaal Heiden.
Jedermann ist herzlich eingeladen.
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